
 

 

Erforderlich bei Bewerbung für ein höheres Fachsemester 
 
Gem. § 5 Abs. 2 HVVO sind Studieninteressenten, die in dem betreffenden Studiengang bereits an einer Hochschule 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes eingeschrieben sind, vom Vergabeverfahren für Studienanfänger 
ausgeschlossen. 
 
Gem. § 60 LHG ist für die Bewerbung zum 3. Semester oder höheren Semester – zusätzlich zu den 
Bewerbungsunterlagen – der schriftliche Nachweis über eine auf den angestrebten Studiengang bezogene 
studienfachliche Beratung erforderlich. An der Hochschule Pforzheim ist eine Beratung auch für eine Bewerbung zum 
2. Semester erforderlich. Bitte beachten Sie die Sprechzeiten (Kolloquium) der zuständigen Professoren und kümmern 
Sie sich rechtzeitig vor Bewerbungsschluss um einen Beratungstermin. 

 
Bescheinigung über die Teilnahme an der studienfachlichen Beratung 
 
Name: ________________________________________________________________ 
 
Vorname: _____________________________________________________________  
 
geb. am: ______________________________________________________________  
 
geb. in: _______________________________________________________________ 
 
hat am ___________________ an der studienfachlichen Beratung des  
 
Studienganges  ________________________________________________________ 
 
teilgenommen. 
 
Beim Vergabeverfahren kann eine Einstufung in das ______________ Fachsemester 
erfolgen. 
 
Die vorgelegten Nachweise über bisher erbrachte Studienleistungen werden wie folgt 
bewertet:  
 
                   ___________________ (Note 1 bis 5) 
 
Die im Gespräch gemachten Aussagen bezüglich einer eventuellen Zulassung und der 
Anrechnung von bereits erbrachten Leistungen stellen keine Zusicherung dar. Allein das 
Auswahlverfahren entscheidet, ob Sie den gewünschten Studienplatz im gewünschten 
Semester erhalten werden. Zudem kann nicht garantiert werden, dass die vorliegenden 
Leistungen auch tatsächlich vergleichbar sind und angerechnet werden können. Im Falle 
einer Zulassung entscheidet dies die/der jeweils für Anerkennungen zuständige 
Fachkollegin / zuständige Fachkollege.  
 
Bitte beachten sie, dass für die Anrechnung von bereits erbrachten Prüfungsleistungen 
eine Ausschlussfrist von 6 Wochen ab Vorlesungsbeginn Ihres ersten 
Studiensemesters in Pforzheim bzw. im neuen Studiengang gilt. Danach sind keine 
Anrechnungen mehr möglich. 
 
 
________________________ _______________________________________ 
Datum     Unterschrift 
 

Diese Bescheinigung ist dem Zulassungsantrag für ein höheres Fachsemester 
beizufügen. 
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